
Hinsichtlich dieser dritten Personengruppe ist davon 
auszügehen, daß die Wahrnehmung der Erziehungs
aufgaben durch die Eltern eine verfassungsrechtliche 
Grundpflicht ist, für deren Erfüllung die Eltern per
sönliche Verantwortung tragen, der sie sich grund
sätzlich nicht durch Beauftragung Dritter entziehen 
können.
Nur wenn Eltern aus gesellschaftlich anzuerkennen
den Gründen verhindert sind, ihren Erziehungs
pflichten nachzukommen, ist es gerechtfertigt. Er
ziehungsaufgaben auch ohne staatliche Entschei
dung anderen Bürgern zu übertragen. Dabei sind die 
Eltern jedoch verpflichtet, sowohl hei der Auswahl 
solcher Personen dafür Sorge zu tragen, daß die Er
ziehung ihrer Kinder zu sozialistischen Persönlich
keiten gesichert ist, als auch durch Kontrolle zu ge
währleisten, daß der Erziehungsprozeß nicht beein
trächtigt wird. v
Der Stiefelternteil hat hinsichtlich der Schul- und 
Impfpflicht die gleiche Verantwortung wie sein Ehe
gatte (§ 47 Abs. 2 FGB). Darüber hinaus billigt ihm 
das Familiengesetzbuch aber keine andere familien
rechtliche Stellung zu wie anderen im Haushalt des 
Erziehungsberechtigten lebenden Personen, bei
spielsweise Verwandten oder dem Lebenskamera
den. Deshalb kann allein aus seiner Stellung als Stief- 
eltemteil nicht hergeleitet werden, er habe die glei
chen Pflichten wie der Erziehungsberechtigte. Er ist 
deshalb über die in § 47 Abs. 2 FGB geregelten 
Pflichten hinaus nur unter den gleichen Vorausset
zungen wie die übrigen Personen, denen Erziehungs
aufgaben übertragen worden sind, als Erziehungs
pflichtiger strafrechtlich verantwortlich.

3. j
Zu den Voraussetzungen des § 142 Ahs. 1 Ziff. 1 
StGB
3.1.
Die fortwährende Vernachlässigung auf körperli
chem, geistigem oder sittlichem Gebiet begründet 
strafrechtliche Verantwortlichkeit, wenn sie zu einer 
Entwicklungsgefährdung bzw. Entwicklungsschädi
gung geführt hat. Eine solche ist festzustellen und in 
der Entscheidung zu begründen.
3.2.
Die Vernachlässigung muß fortwährend erfolgen. 
Daraus folgt, daß nicht schon ein einmaliger Pflich
tenverstoß oder einzelne Zuwiderhandlungen gegen 
Erziehungspflichten strafrechtlich relevant sind. An
dererseits läßt sich eine fortwährende Vernachlässi
gung nicht nur dann bejahen, wenn sie sich über ei
nen längeren Zeitraum erstreckt. Vielmehr hängt 
dies maßgeblich von der Art der Pflichtverletzung 
und vom Alter und Entwicklungsstand des Minder
jährigen mit ab' So kann z. B. bei einem Säugling 
eine fortwährende Vernachlässigung schon gegeben 
sein, wenn dieser innerhalb eines Tages ohne jede 
Nahrung gelassen wird, weil dies nach ärztlichen

Straftaten gegen Jugend und Familie lall

Erfahrungen bereits zu schweren Folgen führen 
kann.
Das Tatbestahdsmerkmal der fortwährenden Ver
nachlässigung ist nicht erst dann erfüllt, wenn staatli
che oder gesellschaftliche Maßnahmen gegenüber 
den Erziehungsberechtigten zur Beseitigung von Er
ziehungsmängeln vorausgegangen sind. Die Feststel
lung, in welchem Maße staatliche oder gesellschaftli
che Anstrengungen zur Überwindung von Erzie- 
hungspflichtverletzungen gemacht wurden, ist je
doch notwendig, weil dadurch auch das Ausmaß der 
Schuld (Stärke der bewußten Negierung) richtig ein
geschätzt und konkrete Schlußfolgerungen für 
gesamtgesellschaftliche und individuelle Vorbeu
gungsmaßnahmen getroffen werden können.
Eine Entwicklungsgefährdung liegt nur dann vor, 
wenn durch Verletzung der Erziehungspflichten die 
Gefahr des Eintritts typischer Entwicklungsschäden 
hervorgerufen wird. So kann bei Säuglingen und 
Kleinkindern eine Entwicklungsgefährdung z. B. bei 
körperlicher Vernachlässigung, unrichtiger oder un
genügender Ernährung, unzulänglicher Pflege bei 
Krankheiten oder Vernachlässigung bei der Ent
wicklung der Sprache und Motorik gegeben sein. Bei 
Vorschulkindern kann z. B. das Unterlassen der Er
ziehung zu einfachen sozialen Verhaltensweisen die 
Gefahr eines Entwicklungsschadens einschließen. 
Schulkinder und Jugendliche können in ihrer Ent
wicklung gefährdet werden, wenn z. B. die Heraus
bildung der geistigen Fähigkeiten und sozialen Ver
haltensweisen und Gewohnheiten unterbleibt. Bei 
der Prüfung des Vorliegens einer Entwicklungsge
fährdung müssen das Alter des Kindes und dessen 
individuelle Leistungsfähigkeit berücksichtigt wer
den.
Wird der Eintritt von Entwicklungsschäden durch 
das Verhalten Dritter verhindert, entfällt nicht das 
Tatbestandsmetjkmal der Gefährdung.
3.3.
Die Entscheidung zur Verletzung von Erziehungs
pflichten setzt die Möglichkeit gesellschaftsgemäßen 
Verhaltens voraus. Wenn diese auch durch die sozia
listischen Gesellschaftsverhältnisse im allgemeinen 
gegeben ist, ersetzt dies nicht die Prüfung, ob nicht 
im Einzelfall dem objektive oder subjektive Hinde
rungsgründe entgegenstanden. Das kann z. B. der 
Fall sein bei kinderreichen Familien in Verbindung 
mit ungünstigen Umweltbedingungen und einem ge
ringen Entwicklungs- und Bildungsniveau der El
tern, die zu Überforderungssituationen führen und 
nicht gemeistert werden können. Ähnliches gilt für 
debile Bürger, wenn sie hilflos einer von ihnen nicht 
zu bewältigenden Lebenssituation gegenüberstehen. 
Bei der Beurteilung der Schuld ist jedoch zu beach
ten, daß derartiges niedriges Bildungsniveau nicht 
generell schuldausschließend wirkt. So können bei
spielsweise debile Eltern außerstande sein, schuli
sche Aufgabenstellungen zu unterstützen, wohl aber
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